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1 Einleitung 

Für die Identifizierung der Planungsinstrumente, die im Rahmen des Forschungsvorhabens 
näher zu untersuchen waren, wurde in einem ersten Schritt der Bestand an Planungsinstru-
menten mit bundesrechtlicher Grundlage sondiert. Hieraus wurde eine Auswahl an Planungs-
instrumenten getroffen, die im Rahmen der weiteren Bearbeitung näher analysiert wurden. 
Nachfolgend werden der Katalog der insgesamt sondierten Planungsinstrumente und die 
Gründe für die Auswahl näher zu untersuchender Instrumente dokumentiert. 

2 Ermittelte Planungsinstrumente und Auswahl der näher zu untersuchenden Planungsin-
strumente 

Die Ermittlung bzw. Bestandsaufnahme der im Rahmen des Forschungsvorhabens näher zu 
untersuchenden Planungsinstrumente erfolgte  

• ausgehend von der unter Ziff. 2.2 des Abschlussberichts dargestellten Definition der 
Planungsinstrumente (inklusive deren Einschränkungen); 

danach waren Planungsinstrumente der Kategorien bzw. Planungsebenen „Gesamtpla-
nung“ sowie „Fach- und sonstige Planung“ zu untersuchen; zu letzteren zählen die In-
strumente der Fachplanung sowie sonstige formelle und informelle Planungen (für eine 
nähere Beschreibung dieser „Kategorien“ wird auf die Ausführungen unter Ziff. 2.2 des 
Abschlussberichts verwiesen); 

• ausgehend von verschiedenen Bereichen und Sektoren, in denen es im Rahmen von 
Fachplanungen und anderweitigen Planungen zu Konflikten mit dem Erhalt und der 
Weiterentwicklung von Lebensraumkorridoren kommen kann (z. B. Verkehrssektor, 
Energiesektor), sowie  

• im Abgleich mit den im Rahmen des Forschungsvorhabens ermittelten Gefährdungsfak-
toren (Bsp.: Gefährdungsfaktor Versiegelung – Bebauungspläne und Planungsinstrumen-
te der Verkehrswegeplanung als unmittelbare/mittelbare Ursache). 

Anschließend wurden die Planungsinstrumente, die im Hinblick auf die Aufgabenstellung – 
d. h. hinsichtlich der Aktivierung nicht-naturschutzrechtlicher Planungsinstrumente zur Erhö-
hung der flächenbezogenen Umweltqualität in Lebensraumkorridoren – als weiterführend 
identifiziert wurden, im Abgleich mit den für die Lebensraumkorridore relevanten Gefähr-
dungsfaktoren in die Liste der Planungsinstrumente aufgenommen, die im Rahmen der weite-
ren Bearbeitung näher analysiert wurden. 

Die ermittelten Planungsinstrumente und die Auswahl der näher untersuchten Planungsin-
strumente sollen nachfolgend tabellarisch dargestellt werden. 
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Tab. 1: Ermittelte Planungsinstrumente und deren Auswahl für die weitere Untersuchung  
Ermittelte Planungsinstrumente Auswahl für die weitere Untersuchung 

Gesamtplanungsinstrumente  

Raumordnungspläne des Bundes (§ 17 ROG) Näher analysiert, aufgrund der möglichen Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und da im Abgleich mit den 
für die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren2 
im Hinblick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identi-
fiziert. 

Raumordnungspläne der Länder/ Landesraumordnungspro-
gramme/ Landesentwicklungspläne (§ 8 ROG) 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Regionalpläne/ Regionale Raumordnungsprogramme/ Gebiets-
entwicklungspläne (§ 8 ROG) 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Flächennutzungspläne Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Bebauungspläne Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Umlegungspläne Zurückgestellt, da auf Siedlungslagen bezogen, so dass kaum 
räumliche Berührungspunkte mit den Lebensraumkorridoren 
zu erwarten sind; mit den Instrumenten „Flächennutzungsplä-
ne“, „Bebauungspläne“ und „Flurneuordnung“ werden rele-
vantere Instrumente der Bodenordnung analysiert.  

sektorenbezogene Planungsinstrumente  – Sektor „Verkehr“ 

Bundesverkehrswegeplan – Straße, Schiene, Wasserstraße  Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Bedarfspläne 

• Straße: Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstra-
ßen (Fernstraßenausbaugesetz – FStrAbG) 

• Schiene: Gesetz über den Ausbau der Schienenwege 
des Bundes (Bundesschienenwegeausbaugesetz – 
BSWAG) 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Linienbestimmungen  

• Straße: § 16 Abs. 1 des FStrG 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-

                                                

 

2 Siehe hierzu die tabellarische Übersicht im Abschlussbericht unter Ziff. 5.3. 
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Ermittelte Planungsinstrumente Auswahl für die weitere Untersuchung 

• Wasser: § 13 Abs. 1 des WaStrG blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Planfeststellungs- bzw. -genehmigungsverfahren für verschie-
dene Vorhaben aus den Bereichen  

 

• des Bundesfernstraßengesetzes/ der Straßengesetze 
der Länder, d. h. 

o Bau und Änderung von Bundesfernstraßen, 
ggf. unter Einbeziehung der Anlagen an 
Bundesfernstraßen, 

o Bau und Änderung von Landes- und Kreis-
straßen sowie ggf. Gemeindestraßen (Lan-
desrecht), 

o Errichtung neuer sowie wesentliche Ände-
rung bestehender Kreuzungen zwischen 
Bundesfernstraßen und anderen öffentli-
chen Straßen oder nach Landesrecht zwi-
schen öffentlichen Straßen, 

o ggf. Herstellung oder Änderung von Kreu-
zungen zwischen öffentlichen Straßen und 
Eisenbahnen, 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

• des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG), d. h. Er-
richtung und Änderung von Betriebsanlagen einer Ei-
senbahn einschließlich der Bahnfernstromleitungen, 

Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

• des Luftverkehrsgesetzes, d. h. Errichtung und Ände-
rung von Flughäfen sowie Landeplätzen mit be-
schränktem Bauschutzbereich im Sinne des § 17 
LuftVG (mit Ausnahme militärischer Flugplätze), 

Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren. im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

• des Personenbeförderungsgesetzes, d. h. Bau von Be-
triebsanlagen für Straßenbahnen, 

Zurückgestellt, da vorwiegend urbane Bereiche betroffen sind 
und somit wenig räumliche Berührungspunkte mit den Lebens-
raumkorridoren zu erwarten sind; mit den weiteren Planfest-
stellungsverfahren werden Instrumente analysiert, deren 
Auswirkungen im Hinblick auf die Lebensraumkorridore umfas-
sender ausfallen. 

• des Wasserhaushaltsgesetzes, d. h. Gewässeraus-
baumaßnahmen,3 

Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

• des Wasserstraßengesetzes, d. h. für 

o Maßnahmen auf Landflächen an Bundeswas-
serstraßen, die notwendig sind, um für die 
Schifffahrt nachteilige Veränderungen des 
Gewässerbettes zu verhindern oder zu be-
seitigen und 

Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

                                                

 

3 Hierunter fallen die Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner 

Ufer (§ 67 Abs. 2 WHG). 
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Ermittelte Planungsinstrumente Auswahl für die weitere Untersuchung 

o den Ausbau, den Neubau oder die Beseiti-
gung von Bundeswasserstraßen. 

Freistellung der Grundstücke, die Betriebsanlage einer Eisen-
bahn sind oder auf dem sich Betriebsanlagen einer Eisenbahn 
befinden, von Bahnbetriebszwecken (§ 23 AEG) 

Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Nahverkehrspläne Zurückgestellt, aufgrund der begrenzten Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und da im Abgleich mit den 
für die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren 
im Hinblick auf die Aufgabenstellung nicht als weiterführend 
identifiziert. 

Ausbaupläne nach § 12 Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes Zurückgestellt, da mit dem Instrument der luftverkehrsrecht-
lichen Planfeststellung das für die Lebensraumkorridore rele-
vantere Instrument analysiert wurde. 

sektorenbezogene Planungsinstrumente  – Sektor „Energiewirtschaft“ 

Gemeinsamer nationaler Netzentwicklungsplan nach § 12b 
EnWG 

Näher analysiert. 

Bedarfspläne, d. h.   

• Bundesbedarfsplan nach § 1 und der Anlage zum 
EnLAG für Vorhaben nach § 43 Satz 1 EnWG im Bereich 
bestimmter Höchstspannungsnetze sowie  

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

• Bundesbedarfsplan nach § 12e EnWG, in dem die län-
derübergreifenden und grenzüberschreitenden 
Höchstspannungsleitungen sowie die Anbindungslei-
tungen von den Offshore-Windpark-Umspannwerken 
zu den Netzverknüpfungspunkten an Land gekenn-
zeichnet werden 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Bundesfachplanung nach den §§ 4 und 5 NABEG, d. h. die den 
Zulassungsverfahren vorgelagerte Bestimmung von Trassen-
korridoren von im Bundesbedarfsplan aufgeführten Höchst-
spannungsleitungen 

Näher analysiert, aufgrund der künftigen bundesweiten Rele-
vanz des Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für 
die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im 
Hinblick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifi-
ziert. 

Planfeststellungs- bzw. -genehmigungsverfahren für verschie-
dene Vorhaben aus den Bereichen 

 

• des EnWG, d. h. Errichtung, Betrieb sowie Änderung 
von bestimmten Hochspannungsleitungen, Hochspan-
nungs-freileitungen, Gasversorgungsleitungen, 
grenzüber-schreitenden Gleichstrom-
Hochspannungsleitungen und Erdkabeln (§ 43 EnWG), 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

• des NABEG, d. h. Errichtung und Betrieb sowie Ände-
rung von länderübergreifenden oder grenzüberschrei-
tenden Höchstspannungsleitungen, die in einem Ge-
setz über den Bundesbedarfsplan nach § 12e Abs. 4 S. 
1 EnWG als solche gekennzeichnet sind 

Näher analysiert, aufgrund der künftigen bundesweiten Rele-
vanz des Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für 
die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im 
Hinblick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifi-
ziert. 

sektorenbezogene Planungsinstrumente  – Sektor „Bergbauvorhaben“ 

Planfeststellungs- bzw. -genehmigungsverfahren für verschie- Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
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Ermittelte Planungsinstrumente Auswahl für die weitere Untersuchung 

dene Vorhaben aus den Bereichen des Bundesberggesetzes, 
d. h. UVP-pflichtige Bergbauvorhaben, z. B. 

• Untergrundspeicher für Erdgas oder für Erdöl, petro-
chemische oder chemische Erzeugnisse mit einem be-
stimmten Mindest-Fassungsvermögen,  

• ggf. CCS,  

• Gewinnung von Steinkohle, Braunkohle, Gas oder wei-
teren Bodenschätzen im Tiefbau von einer bestimm-
ten Größe sowie im Tagebau erfolgende Bodenabbau-
vorhaben.4 

korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

sektorenbezogene Planungsinstrumente  – Sektor „andere industrielle Vorhaben“ 

Planfeststellungs- bzw. -genehmigungsverfahren für verschie-
dene Vorhaben nach § 20 UVPG, d. h. zur 

• Errichtung und Betrieb bestimmter Rohrleitungsanla-
gen zum Befördern verschiedener Stoffe 

• Errichtung und Betrieb eines künstlichen Wasserspei-
chers, sowie zur 

• Änderung solcher Vorhaben 

Zurückgestellt, da flächenmäßig von geringer Relevanz und da 
angesichts der Vielzahl der weiteren analysierten Planfest-
stellungsverfahren keine weiterführenden Erkenntnisse zu 
erwarten waren. 

 
 
Planfeststellungs- bzw. -genehmigungsverfahren für verschie-
dene Vorhaben aus den Bereichen des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes, d. h. 

• die Errichtung und der Betrieb von ortsfesten Abfall-
beseitigungsanlagen zur Lagerung oder Behandlung 
von Abfällen zur Beseitigung oder  

• die wesentliche Änderung dieser Anlagen oder ihres 
Betriebes 

 

 

Zurückgestellt, aufgrund der begrenzten Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und da angesichts der 
Vielzahl der weiteren analysierten Planfeststellungsverfahren  
keine weiterführenden Erkenntnisse zu erwarten waren. 

Frequenznutzungspläne nach § 54 des Telekommunikationsge-
setzes 

Zurückgestellt, aufgrund der begrenzten Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und da im Abgleich mit den 
für die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren 
im Hinblick auf die Aufgabenstellung nicht als weiterführend 
identifiziert. 

sektorenbezogene Planungsinstrumente  – Sektor „Gewässernutzung und Hochwasserschutz“ 

Planfeststellungs- bzw. -genehmigungsverfahren für verschie-
dene Vorhaben aus dem Bereich des Wasserhaushaltsgesetzes, 
d. h. Gewässerausbaumaßnahmen (Aushub, Verbauung und 

Näher analysiert (siehe Sektor „Verkehr“). 

                                                

 

4 Diese Vorhaben bedürfen erst bei Erreichen einer bestimmten Größe eines bergrechtlichen Planfeststellungsverfah-

rens (siehe hierzu § 1 Nr. 1 lit. B UVP-V Bergbau). Abbauvorhaben, die diese Größe nicht erreichen, aber eine be-

stimmte Mindestgröße überschreiten, bedürfen allein einer naturschutzrechtlichen bzw. abgrabungsrechtlichen 

Genehmigung (siehe z. B. § 8 NAGBNatSchG). 
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Ermittelte Planungsinstrumente Auswahl für die weitere Untersuchung 

Verfüllen von Gewässern für andere als verkehrliche Zwecke)  

Risikomanagementpläne nach § 75 des WHG (sowie die Aktuali-
sierung der vergleichbaren Pläne nach § 75 Absatz 6 WHG) 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

wasserwirtschaftliche Maßnahmenprogramme nach § 82 WHG 
und nach § 45h des WHG 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

wasserwirtschaftliche Bewirtschaftungspläne Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

sektorenbezogene Planungsinstrumente  – Sektor „Landwirtschaft“ 

Flurbereinigung/ ländliche Neuordnung, d. h.  

• Flurbereinigungsplan (§ 58 FlurbG)  

• Wege- und Gewässerplan nach § 41 FlurbG sowie Än-
derungen und Erweiterungen dieses Plans 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Flächen(nutzungs)management Zurückgestellt, da kein „Planungsinstrument“ im Sinne des 
Forschungsvorhabens.5 

agrarstrukturelle Entwicklungsplanung Zurückgestellt, da kein „Planungsinstrument“ im Sinne des 
Forschungsvorhabens.  

Strategien und Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums 

Zurückgestellt, da kein „Planungsinstrument“ im Sinne des 
Forschungsvorhabens. 

 

Agrarumweltprogramme 

 

Zurückgestellt, da kein „Planungsinstrument“ im Sinne des 
Forschungsvorhabens (sondern finanzielles Steuerungsinstru-
ment). 

sektorenbezogene Planungsinstrumente  – Sektor „Forstwirtschaft“ 

forstliche Rahmenplanung, Waldbewirtschaftungspläne/ Wald-
entwicklungsplanung, Forsteinrichtung 

Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Planungen zur Sicherung der Umweltqualität – medienspezifische Planungen 

Luftreinhaltepläne nach § 47 Absatz 1 BImSchG  Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Lärmminderungspläne/ Lärmaktionspläne nach § 47d des BIm-
SchG 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-

                                                

 

5 Siehe hierzu die Ausführungen im Abschlussbericht unter Ziff. 2.2. 
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blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Abfallwirtschaftskonzepte nach § 21 KrWG und deren Fort-
schreibung  

Zurückgestellt, aufgrund der begrenzten Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und da im Abgleich mit den 
für die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren 
im Hinblick auf die Aufgabenstellung nicht als weiterführend 
identifiziert. 

Abfallwirtschaftspläne nach § 30 KrWG Zurückgestellt, aufgrund der begrenzten Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und da im Abgleich mit den 
für die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren 
im Hinblick auf die Aufgabenstellung nicht als weiterführend 
identifiziert. 

Aufbringungspläne über die im Verlauf des Kalenderjahres auf 
Böden aufgebrachten Klärschlämme (§ 8 der Klärschlammver-
ordnung) 

Näher analysiert, aufgrund der bundesweiten Relevanz des 
Planungsinstruments und da im Abgleich mit den für die Le-
bensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung als weiterführend identifiziert. 

Sanierungsplanung bei Altlasten Zurückgestellt, aufgrund der begrenzten Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und da im Abgleich mit den 
für die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren 
im Hinblick auf die Aufgabenstellung nicht als weiterführend 
identifiziert. 

Standortregister bzgl. in Verkehr gebrachter, gentechnisch 
veränderter Organismen zum Zweck der Überwachung etwaiger 
Auswirkungen (§ 16a GenTG) 

Zurückgestellt, aufgrund der begrenzten Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und da im Abgleich mit den 
für die Lebensraumkorridore relevanten Gefährdungsfaktoren 
im Hinblick auf die Aufgabenstellung nicht als weiterführend 
identifiziert. 

Flächen- und Gebietsentwicklung  

Stadtentwicklungspläne (§§ 171 a ff. BauGB) Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als möglicherweise weiterführend identifi-
ziert. 

städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 
(§§ 136 ff., §§ 165 ff. BauGB) 

Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als möglicherweise weiterführend identifi-
ziert. 

Dorfentwicklungsplanung (als Unterfall der städtebaulichen 
Entwicklungs- und Sanierungsplanung 

Zurückgestellt, da Unterfall der analysierten städtebaulichen 
Entwicklungs- und Sanierungsplanung. 

Erhaltungssatzungen (§ 172 BauGB) Zurückgestellt, da im Abgleich mit den für die Lebensraumkor-
ridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung nicht als weiterführend identifiziert. 

städtebauliche Entwicklungskonzepte/ informelle Planung Näher analysiert, da im Abgleich mit den für die Lebensraum-
korridore relevanten Gefährdungsfaktoren im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung als möglicherweise weiterführend identifi-
ziert. 

Integriertes Küstenzonenmanagement Zurückgestellt, aufgrund der begrenzten Relevanz des Pla-
nungsinstruments im Bundesgebiet und der eingeschränkten 
räumlichen Berührungspunkte zu den Lebensraumkorridoren.  



Lebensraumkorridore – endgültiger Abschlussbericht 

8 

 

Ermittelte Planungsinstrumente Auswahl für die weitere Untersuchung 

Zudem je nach Planungsinstrument:  

SUP/ UVP 

Näher analysiert; Berücksichtigung im Rahmen des jeweiligen 
Planungsinstruments sowie im Abschlussbericht unter Ziff. 
5.2. 
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